
 
A n t r a g : 

 
Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters, 
des Leiters des Sachgebietes II sowie der Lei-
tung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen 
zur Leistung von über- und außerplanmäßigen 
Auszahlungen in Höhe von 165.650,00 Euro 
im Finanzplan 2012 nach § 95 d GO i. V. m. 
§ 4 der Haushaltssatzung und § 16 Abs. 2 der 
Hauptsatzung werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 

 


